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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB),
Baunutzungsverordnung (BauNVO),
Planzeichenverordnung (PlanzVO), 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),
Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
Hessisches Wassergesetz (HWG),
Hessische Bauordnung (HBO)
in der bei der maßgeblichen Auslegung
des Bebauungsplanes geltenden Fassung.

Zeichenerklärung:

Katasteramtliche Darstellungen

 Flurgrenze
 
 Flurnummer 

 Polygonpunkt 

 Flurstücksnummer
 
 Vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit
 Grenzsteinen 

Zeichnerische Festsetzungen, Sonstige Planzeichen

Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1)1 BauGB) 

Grundflächenzahl als Höchstmaß

Geschossflächenzahl als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Baugrenze (§ 9(1)2 BauGB) 

Baugrenze
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9(1)5 BauGB) 

Fläche für Gemeinbedarf

hier: sozialen Zwecken dienende Gebäude und
         Einrichtungen (Kindergarten)

hier: sportlichen Zwecken dienende Gebäude und
         Einrichtungen (Vereinsheim)

hier: sportlichen Zwecken dienende Gebäude und
         Einrichtungen (Kegelsportanlage)

hier: kulturellen Zwecken dienende Gebäude und
         Einrichtungen (Festplatz)

Flächen, die von Bebauung freizuhalten 
sind (§ 9(1)10 BauGB) 

Fläche, die von Bebauung freizuhalten ist
hier: Zufahrt, Wendemöglichkeit für Rettungsfahrzeuge

Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung und Anschluss anderer Flächen 
an die Verkehrsflächen (§ 9(1)11 BauGB) 

Straßenbegrenzungslinie 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
hier: Anliegerweg

hier: Landwirtschaftsweg

hier: Parkplatz

hier: Fußweg

Einfahrt

Grünfläche (§ 9(1)15 BauGB) 

Öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung Sportplatz

Öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung Zelt- u. Grillplatz

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§9(1) 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Entwicklungsziele: Extensivgrünland, Feldgehölz

Entwicklungsziel: naturnaher Gehölzbestand mit 
ausschließlich einheimischen Arten

Entwicklungsziel: Waldneuanlage

Entwicklungsziel: Waldneuanlage mit umlaufendem 
Feldgehölz/Baumhecke

Erhalt von Bäumen und Sträuchern (§ 9(1)25b BauGB) 

Umgrenzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern

Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

Grenze unterschiedlicher Nutzungen
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Hessische Bauordnung (HBO)
in der bei der maßgeblichen Auslegung
des Bebauungsplanes geltenden Fassung.
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Übersichtskarte

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen: 
 
1. Öffentliche Grünflächen (§ 9 Absatz 1 Nr. 15 BauGB) 
1.1 Öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung Sportplatz: 

Zulässig ist die Anlage und der Betrieb eines Kleinsportfeldes einschließlich der 
erforderlichen technischen Einrichtungen und Einfriedungen (z.B. Ballfangzaun). 

1.2 Öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung Zeltplatz, Grillplatz: 
Zulässig ist das Aufstellen von Zelten. Feste bauliche Anlagen sind unzulässig, 
ausgenommen gemauerte Grills, Feuerstellen und äußere Einfriedungen. 

  
2. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
2.1 Zuwegungen, Parkplätze, Garagenzufahrten, Hofflächen sind in 

wasserdurchlässigen Bauweisen zu befestigen, sofern nicht besondere 
Anforderungen an die Barrierefreiheit andere Befestigungsarten erfordern. 

2.2 Fläche F1: Nach Rodung des von der Rußrindenkrankheit befallenen 
Baumbestands Entwicklung eines naturnahen Gehölzbestands mit ausschließlich 
einheimischen Arten. 

2.3 Fläche F2: Entwicklung eines Waldbestandes mit gestuftem Waldaußenrand 
entsprechend den Hinweisen im Umweltbericht zum Bebauungsplan (Kapitel 2.2). 

2.4 Fläche F3: Entwicklung eines Waldbestandes mit gestuftem Waldaußenrand, 
Entwicklung von Feldgehölz und Baumhecke entsprechend den Hinweisen im 
Umweltbericht zum Bebauungsplan (Kapitel 2.2). 

2.5 Zur Wahrung der ökologischen Kontinuität sind an geeigneten Standorten 
insgesamt 15 Holzbeton-Nistkästen für Höhlen- und Nischenbrüter sowie 3 
Spechtkästen zu installieren und dauerhaft zu unterhalten. Drei der Kästen sind an 
Außenfassaden von Gebäuden anzubringen, auf ungehinderten An- und Abflug ist 
zu achten. Für den Fall, dass bei Fäll- und Rückbauarbeiten Fledermausquartiere 
gefunden werden, sind pro Quartier 3 Fledermauskästen zu installieren. 

 

2.6 Folgende Arbeiten sind ausschließlich im Zeitraum zwischen dem 01. Oktober und 
dem 28./29. Februar des Folgejahres (Zeitraum außerhalb der Brutzeit) zulässig: 

a) Baumfäll-, Rückschnitt- und Rodungsarbeiten, 
b) Rückbau baulicher Anlagen, 
c) Arbeiten an den Bestandsgebäuden. 

Ausnahmen von diesen Regelungen sind mit der Naturschutzbehörde im Einzelfall 
abzustimmen und mit einer ökologischen Baubegleitung abzusichern. 
Bei Anwesenheit von Fledermäusen sind diese vorsichtig in die Freiheit zu entlassen 
oder (falls schlafend) z.B. in einen Nistkasten zu setzen. 

2.7 Zum Schutz potenziell im Plangebiet lebender seltener und/oder besonders 
geschützter Tierarten (z.B. Erdkröte, Blindschleiche, Waldeidechse) ist die 
Freimachung von Baufeldern durch eine ökologische Baubegleitung (Begehung des 
Baufeldes vor und während der Freimachung) abzusichern. Beim Auffinden seltener 
oder besonders geschützter Tierarten sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
(Umsiedlung) zu ergreifen. 

 
 
Hinweise: 
 
Denkmalschutz: 

Gemäß § 21 HDSchG sind Entdeckungen von Bodendenkmälern unverzüglich der 
Denkmalfachbehörde, der Gemeindeverwaltung oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Auf die weiteren Bestimmungen des § 21 
HDSchG wird verwiesen. 

 
Verwendung von Niederschlagswasser: 

Gemäß § 37 Abs. 4 HWG soll Niederschlagswasser von demjenigen, bei dem es 
anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange 
nicht entgegenstehen. Niederschlagswasser soll darüber hinaus versickern. 

 
 

VERFAHRENSÜBERSICHT 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Die Gemeindevertretung hat die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren gem. § 2(1) BauGB am __.__.____ beschlossen. 
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte im Mitteilungsblatt der Gemeinde Hünfelden am 
__.__.____. 

FRÜHZEITIGE BÜRGERBETEILIGUNG UND FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER TRÄGER 
ÖFFENTLICHER BELANGE UND DER NACHBARGEMEINDEN 

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes hat gem. §§ 3(1) BauGB nach ortsüblicher 
Bekanntmachung am __.__.____ im Mitteilungsblatt der Gemeinde Hünfelden vom __.__.____ 
bis __.__.____ öffentlich ausgelegen. 

Parallel wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Anschreiben vom 
__.__.____ beteiligt. 

OFFENLAGE UND BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gem. §§ 3(2) BauGB nach ortsüblicher 
Bekanntmachung am __.__.____ im Mitteilungsblatt der Gemeinde Hünfelden vom __.__.____ 
bis __.__.____ öffentlich ausgelegen. 
Parallel wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Anschreiben vom 
__.__.____ beteiligt. 

 SATZUNGSBESCHLUSS 

Dieser Bebauungsplan wurde nach § 10 BauGB von der Gemeindevertretung am __.__.____ 
als Satzung beschlossen.          
Hünfelden, den __.__.____                                                              Der Gemeindevorstand 

 

gez. Bürgermeister 

AUSFERTIGUNG 

Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeichnung und den textlichen 
Festsetzungen wird hiermit ausgefertigt. 

 Hünfelden, den __.__.____                                                               Der Gemeindevorstand 

 

gez. Bürgermeister 

RECHTSVERBINDLICH 

Der Beschluss der Gemeindevertretung wurde nach § 10(3) BauGB am __.__.____ im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Hünfelden ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan am __.__.____ in Kraft. 

 Hünfelden, den __.__.____                                                                 Der Gemeindevorstand 

 

gez. Bürgermeister 

 


